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PLANZEICHENERKLÄRUNG

Art der baulichen Nutzung

GewerbegebieteGE

Maß der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl0,8

GH 12,0 Höhe baulicher Anlagen als Höchstmaß in m, Firsthöhe

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

abweichende Bauweisea

Baugrenze

nicht überbaubare Grundstücksfläche
überbaubare Grundstücksfläche

Verkehrsflächen

Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen

unterirdische Gas-Leitung mit 6 m Schutzstreifen

Flächen für die Landwirtschaft und Wald

Flächen für Wald

zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
Planung, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen 

Umgrenzung von Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten, oder Abgrenzung
des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes

FSP 63/48 dB(A) Emissionskontingente: zulässige Höchstwerte in db(A) - 
Wert je qm Grundstücksfläche, Tag-/Nachtwert

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen

Richtungssektor Richtungssektor, zur Erhöhung der Emissionskontingente
siehe textliche Festsetzung Nr. 2
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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
 

1. Nutzungsbeschränkungen in den Gewerbegebieten 

Innerhalb der Gewerbegebiete sind gemäß § 1 Abs. 5 und Abs. 6 BauNVO auch ausnahmsweise nicht 
zulässig  
 
- Einzelhandelsbetriebe (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO), mit folgendem zentrenrelevantem Sortiment: 

• Genuss- und Lebensmittel, Getränke, 
• Drogerieartikel, Kosmetika und Haushaltswaren, 
• Bücher, Zeitschriften, Papier, Schreibwaren, Büroorganisation, 
• Kunst, Antiquitäten, 
• Baby- und Kinderartikel, Spielwaren, 
• Bekleidung, Lederwaren, Schuhe, Sportartikel, Unterhaltungselektronik, Elektrohaushaltswa-

ren, Foto/Film, Optik, 
• Uhren, Schmuck, Musikinstrumente, 
• Einrichtungszubehör, Haus- und Heimtextilien, Bastelartikel, Kunstgewerbe, 
• Teppiche (ohne Teppichböden), 
• Blumen,  
• Campingartikel, Fahrräder und Fahrradzubehör, 
• Tiernahrung und Zoobedarf, 
• Lampen / Leuchten. 

- Vergnügungsstätten, Bordelle oder bordellartig betriebene Gewerbebetriebe (§ 8 Abs. 3 Nr. 3 
BauNV2O) 

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke (§ 8 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO)  

- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, 
die dem Gewerbebetrieb zugeordnet sind und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse unter-
geordnet sind (§ 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO) 

 

2. Geräuschkontingentierung 

Das Gewerbegebiet wird gemäß § 1 Abs. 4 BauNVO in Teilflächen gegliedert.  
 
In dem Plangebiet sind nur Vorhaben (Betrieben und Anlagen) zulässig, deren Schallemissionen die in 
der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK je m² Baugrundstück weder tags (6.00 
bis 22.00 Uhr) noch nachts (22.00 bis 6.00 Uhr) überschreiten.  
 

Emissionskontingente LEK tags und nachts in dB 

Fläche tags dB(A)/m² nachts dB(A)/m² 

GE 1 53 43 

GE 2 63 48 

 
Die Berechnung der angegebenen flächenbezogenen Emissionskontingente wurde mit der Annahme 
freier Schallausbreitung (Quellhöhe 5 m über Grund) vom Emissions- zum Immissionsort durchge-
führt. Bei Anordnung eines zusätzlichen Schallhindernisses mit abschirmender Wirkung auf dem Aus-
breitungsweg kann der Betrag des sich daraus ergebenden Abschirmmaßes zum vorgegebenen 
Schallleistungspegel für den Bereich der Wirksamkeit des Schallschirmes addiert werden. 
 
Für die im Plan dargestellten Richtungssektoren A bis B erhöhen sich die Emissionskontingente LEK 
um folgende Zusatzkontingente: 
 

Zusatzkontingente in dB für die Richtungssektoren 

Richtungssektor Abgrenzung Zusatzkontingent 

 Anfang Ende tags nachts 

A 352° 16° 0 0 

B 16° 352° +7 +7 
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Der Bezugspunkt für die Erhöhung der Emissionskontingente in einzelne Richtungssektoren hat die 
folgenden UTM-Koordinaten: 
X [m]: 32447640 
Y [m]: 5877860 
 

3. Bauweise  

Als abweichende Bauweise wird festgesetzt, dass im Rahmen der offenen Bauweise die Länge der in 
§ 22 Abs. 2 Satz 1 bezeichneten Hausformen auch mehr als 50 m betragen darf. (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 
2 BauGB sowie § 22 BauNVO) 
 

4. Gebäudehöhe  

Der untere Bezugspunkt (Nullpunkt) für die festgesetzte Gebäudehöhe ist die Oberkante der öffentli-
chen Erschließungsstraße im Bereich der jeweiligen Grundstückszufahrt; der obere Bezugspunkt ist 
die Oberkante oder der First des Gebäudes. Ausgenommen von dieser Festsetzung sind Antennenan-
lagen, Geländer und untergeordnete Schornsteine sowie technische Anlagen des Immissionsschutzes 
und sonstige hervortretende, konstruktiv erforderliche Gebäudeteile wie Stütz- und Trägersysteme, 
Seile u.ä., zulässig. (gem. § 16 und § 18 BauNVO) 
 

5. Nicht überbaubare Grundstücksfläche  

5.1 Im Bauschutzbereich der Gasleitung sind Garagen und Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO 
unzulässig. Versiegelungen, Aufschüttung oder Abgrabung sind nur im Einvernehmen mit dem Lei-
tungsträger zulässig.  
 
5.2 In der Bauverbotszone gem. § 24 NStrG sind Hochbauten jeder Art sowie Aufschüttung oder Ab-
grabung größeren Umfanges unzulässig. 
 
5.3 In einem Abstand von mind. 30 m zur südlich gelegenen Waldgrenze sind keine Garagen und 
Nebenanlagen i.S.v. § 14 BauNVO zulässig. 
 

6. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 

Das festgesetzte Geh-, Fahr- und Leitungsrecht wird zugunsten der Leitungsträgerin festgesetzt. (gem. 
§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 
 

7. Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft  

Auf den festgesetzten Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft sind an den Waldflächen weitere Laubgehölze zu ergänzen, so dass ein stock-
werkartiger Strauchsaum entsteht. 
Ausgehend von den vorhandenen Waldrändern sind folgende Anpflanzungen vorzunehmen: 
- eine Reihe Bäume 
- zwei Reihen höherwüchsige Gehölzarten 
Die übrigen Flächen sind mit niedrigwüchsigen Gehölzarten zu bepflanzen. 
 
Die Artenauswahl bei Neuanpflanzungen ist anhand folgender Liste zu treffen: 
 
niedrige Arten: Hundsrose Rosa canina, Schlehe Prunus spinosa, Stechpalme Ilex aquifolium, Ginster 
Cytisus scoparius, Hartriegel Cornus sanguinea 
 
höherwüchsige Arten: Weißdorn Crataegus sp., Pfaffenhütchen Euonymus europaea, Holunder Sam-
bucus nigra, Eberesche Sorbus aucuparia, Faulbaum Frangula alnus 
 
Bäume: Eiche Quercus robur, Rotbuche Fagus sylvatica, Birke Betula pendula 
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Je 2 m² Maßnahmenfläche ist eine Pflanze zu setzen. Bäume sind in folgender Qualität zu pflanzen: 
Hochstamm, mindestens 14-16 cm Stammumfang oder Heister, mindestens 200 - 250 cm Höhe; Sträu-
cher sind mindestens zweimal verpflanzt, mindestens 60 - 100 cm hoch, zu pflanzen. Die Anpflanzun-
gen sind dauerhaft zu erhalten. 
 
Zwischen dem bestehenden Wald und der festgesetzten Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft darf kein wildundurchlässiger Zaun errichtet werden.  
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB). 
 

8. Festsetzung zur Anpflanzung von Bäumen 

8.1. Entlang der Kreisstraße 235 ist in einem Abstand von max. 5 m zur Flurstücksgrenze alle 15 m 
mind. ein standortheimischer Laubbaum zu pflanzen. 
 
8.2. Auf jedem privaten Baugrundstück ist einmalig je angefangener 1200 m² Grundstücksfläche min-
destens ein standortheimischer Laubbaum zu pflanzen. 
 
8.3. Die Bäume sind bei Neubauten, wesentlichen Änderungen und Umbauten, die einem Neubau 
gleichkommen, mit einem Stammumfang von mindestens 14 bis 16 cm zu pflanzen und dauerhaft zu 
erhalten. Abgängige Pflanzen sind zu ersetzen.  
Die Grundfläche des durchwurzelbaren Raumes muss mind. 16 m² betragen. Die Grundfläche der offe-
nen und dauerhaft luft- und wasserdurchlässigen Baumscheibe muss mind. 6 m² betragen; alternativ 
können zum Schutz des Wurzelwerkes technische Lösungen zum Einsatz kommen. 
Die Artenauswahl ist anhand der Straßenbaumliste der Gartenamtsleiterkonferenz („GALK-Liste“, 

https://www.galk.de/arbeitskreise/stadtbaeume/themenuebersicht/strassenbaumliste) zu treffen.  

(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a) BauGB) 
 

9. Begrünung von Fassaden 

In den Gewerbegebieten sind nicht transparente Wandflächen von Gebäuden mit mehr als 300 qm 
Grundfläche zu mindestens 1/3 ihrer Fläche mit Pflanzen zu begrünen.  
Die Artenauswahl ist anhand folgender Liste zu treffen 

 
Strahlengriffel Actinidia arguta Kletterrosen Rosa spec. 

Gemeine Waldrebe Clematis vitalba Waidgeißblatt Lonicera pericly-
menum 

Jelängerlieber Lonicera caprifolium Anemonenwaldrebe Clematis montana 

Glycine, Blauregen Wisteria sinensis Gemeiner Efeu   Hedera helix 

Selbstklimmender Wil-
der Wein 

Parthenocissus tricu-
spidata "Veitchii" 

Kletterhortensie  Hydrangea petiolaris 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 
 

10. Begrünung von Dächern  

Flachdächer (0 Grad – 15 Grad) sind mindestens mit einem Anteil von 75% der Dachflächen mit einer 
Drän-, Filter- und Vegetationsschicht von mind. 12 cm extensiv zu begrünen. Die Begrünungspflicht 
entsteht, wenn durch baugenehmigungspflichtige Maßnahmen Dachflächen neu geschaffen werden. 
Die Begrünung ist dauerhaft zu erhalten. Ausnahmen von der Begrünungspflicht können zugelassen 
werden, wenn Erfüllung im Einzelfall technisch unmöglich oder wirtschaftlich nicht vertretbar ist. (gem. 
§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

 

11. Anpflanzungen auf Stellplätzen  

Die Anlagen für Pkw-Stellplätze auf den privaten Grundstücken sind mit standortheimischen Laubbäu-
men gemäß der folgenden Pflanzliste mit mind. 16 - 18 cm Stammumfang zu bepflanzen, wobei ein 
Baum je angefangene 6 Stellplätze zu rechnen ist. Die Anpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten. Ab-
gängige Pflanzen sind zu ersetzen. Die Größe der unversiegelten Pflanzfläche (Baumscheibe) muss 
mind. 6 m² betragen. Die Artenauswahl ist anhand der Straßenbaumliste der Gartenamtsleiterkonferenz 

(„GALK-Liste“, https://www.galk.de/arbeitskreise/stadtbaeume/themenuebersicht/strassenbaumliste) 
zu treffen.  
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a) BauGB) 

https://www.galk.de/arbeitskreise/stadtbaeume/themenuebersicht/strassenbaumliste
https://www.galk.de/arbeitskreise/stadtbaeume/themenuebersicht/strassenbaumliste
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12. Beleuchtung 
In dem festgesetzten Gewerbegebiet sind für die Außenbeleuchtung sind nur zulässig: 

• voll-abgeschirmte Leuchten, die nicht über die Nutzfläche hinaus und im installierten Zustand nur 

unterhalb der Horizontalen abstrahlen, Upward Light Ratio ULR 0 % (= nach oben abgegebener 

Lichtanteil); 

• Beleuchtungsstärken von max. 5 Lux für Weg- und Zugangsbeleuchtung, von max. 10 Lux für Hof- 

und Parkplatzbeleuchtung; 

• Leuchtmittel mit geringem Anteil an UV- und Blaulicht wie bernsteinfarbene bis warmweiße LED, 

(Orientierung: Farbtemperatur 1600 bis 2400 Kelvin, max. 3000 Kelvin); 

• Leuchtdichten von max. 100 cd/m² für kleinflächige Anstrahlungen bzw. selbstleuchtende Flächen 

mit weniger als 10 m². Leuchtdichten von max. 5 cd/m² für Anstrahlungen bzw. selbstleuchtende 

Flächen mit mehr als 10 m²; 

Nicht gestattet sind  

• flächige Anstrahlungen ohne Informationsvermittlung (wie z.B. Wand ohne Logo); 

• freistrahlende Röhren; 

• rundum strahlende Leuchten (Kugelleuchten, Solarkugeln) mit einem Lichtstrom höher 50 Lumen. 

Bei nächtlicher Beleuchtungspflicht (z.B. aufgrund nächtlicher Arbeitstätigkeiten im Außenbereich zum 
Zeitpunkt der Nutzung) gelten die zuvor genannten Vorgaben, sofern die Technischen Regeln für Ar-
beitsstätten keine anderen Anforderungen stellen 
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 und Nr. 24 BauGB) 
 

 

HINWEISE 
Sollten bei den geplanten Erd- und Bauarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können 
u.a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbun-
gen u. Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, so sind diese ge-
mäß § 14 Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der unteren 
Denkmalschutzbehörde des Landkreises unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, 
der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des 
NDSchG bis zum Ablauf von vier Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen bzw. für ihren 
Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten 
gestattet. (Nieders. Denkmalschutzgesetz vom 30.05.1978, Nds. GVBl., S. 517 zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes vom 26. Mai 
2011 (Nds. GVBl. S. 135) 
 
Sollten bei den geplanten Erd- und Bauarbeiten Hinweise auf Altablagerungen zu Tage treten, so ist 
unverzüglich die Untere Abfallbehörde zu benachrichtigen. 
 
Zum Schutz der Population von geschützten Arten dürfen gem. § 44 Abs.1 BNatSchG offensichtli-
che Quartiersplätze z.B. Altbäume sowie Nischen, Spalten und Böden in Gebäuden, Erdkeller) nicht 
zur Fortpflanzungszeit von Mitte März bis Mitte Oktober für Baumaßnahmen beansprucht werden. Eine 
Ausnahme von dem Verbot ist möglich, wenn im konkreten Einzelfall Gebäude oder Gebäudeteile, die 
abgerissen oder beseitigt werden sollen oder zu fällende Altbäume vorher gutachterlich auf Quartiere 
untersucht werden und die Maßnahme als unbedenklich eingestuft wird. 
 
Die innerhalb der Begründung bzw. in der Planzeichnung benannten einschlägigen DIN-Normen kön-
nen im Bauamt der Gemeinde Wardenburg (Friedrichstraße 16, 26203 Wardenburg) zu den üblichen 
Dienstzeiten eingesehen werden. 
 
 

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 
Hochwasserschutz 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt in einem Risikogebiet außerhalb von Überschwem-
mungsgebieten i. S. d. § 78 b WHG.  
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Bauliche Anlagen dürfen nur in einer dem jeweiligen Hochwasserrisiko angepassten Bauweise nach 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik errichtet oder wesentlich erweitert werden. Die Errich-
tung neuer Heizölverbraucheranlagen ist gem. § 78c HWG nur eingeschränkt zulässig. 
Es wird zudem auf Risiken für die Umwelt durch wassergefährdende Stoffe in den Gebäuden wie Heizöl 
oder Chemikalien hingewiesen. Zur Vorbeugung von Risiken sind bei der Errichtung von Gebäuden 
geeignete Maßnahmen zu treffen. Dabei ist die technische Umsetzbarkeit, die Lage des betroffenen 
Grundstücks und die Höhe des möglichen Schadens zu berücksichtigen (gem. § 78 b WHG). 

 
(Quelle: www.umweltkarten-niedersachsen.de, Abfrage Juli 2023) 
 
 
Bauverbots- und Baubeschränkungszonen 
Entlang der BAB 29 gilt gem. § 9 FStrG in einem Abstand von 100 m die Baubeschränkungszone. 
Entlang der Kreisstraße 235 gilt gem. § 24 NStrG die Bauverbotszone.  
 
 
 
 

Rechtsgrundlagen für diese Bebauungsplan sind: 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 
3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 
(BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
176)  

Planzeichenverordnung (PlanZV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)  

Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. 
Nr. 31/2010, S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Juni 2023 
(Nds. GVBl. S. 111) 




